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Berichtigung der Zwischenverfügung A-2031/2025 vom 9. Juli 2025

In Anwendung von Art. 69 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren (VwVG, SR 172.021), wonach Redaktionsfehler oder Kanzleiversehen, die keinen
Einfluss auf die Entscheidungsformel oder auf den erheblichen Inhalt der Begründung ausüben,
von der Beschwerdeinstanz jederzeit berichtigt werden können, wird ein Tippfehler auf S. 11
(Zeile 30) und S. 13 (Zeile 9) wie folgt korrigiert:

Anstelle von Art. 7 Abs. 1 Bst. b BGÛ lautet die korrekte Bezeichnung Art. 7 Abs. 1 Bst. g BGÖ.
Die berichtigten Seiten 11 und 13 gehen an die Verfahrensbeteiligten.
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deren Dispositiv der Zugang zu nachgesuchten Dokumenten einge-
schränkt werden soli, dürfte für den Beschwerdegegner erst in dem Zeit-
punkt zu laufen beginnen, in dem er als Gesuchsteller von den Zugangs-
beschränkungen Kenntnis erlangen konnte.

Im vorliegenden Verfahrensstadium können vorderhand keine weiteren
Überlegungen zur Anfechtbarkeit der Verfügungen bzw. zum Eintreten auf
das Beschwerdebegehren Ziff. 3 erfolgen. Ohne eine vertiefte Prüfung der
Sach- und Rechtsfragen ist keine eindeutige Entscheidprognose zur Ein-
tretensfrage (Beschwerdebegehren Ziff. 3) möglich.

5.2.2 In einem nächsten Schritt ist im Rahmen der Hauptsachenprognose
sodann der Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Verweigerung bzw.
Beschränkung des Zugangs nach Art. 7 Abs. 1 Bst. g BGÖ summarisch zu
prüfen. Der Zugang zu amtlichen Dokumenten ist dann einzuschränken,
aufzuschieben oder zu verweigern, wenn durch seine Gewährung Berufs-,
Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse offenbart werden könnten. Der
Begriff des Geschäftsgeheimnisses setzt die fehlende Offenkundigkeit
oder relative Unbekanntheit (fehlende allgemeine Zugänglichkeit) der
nachgefragten Information, den Willen der Geheimnisträgerin zu deren Ge-
heimhaltung sowie ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung vor-
aus. Auf diesen Geheimnisbegriff greifen die Regelungen über die Beach-
tung oder über ein Verbot der Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen in
verschiedenen Erlassen zurück (siehe BGE 142 ll 268 E. 5.2; vgl. etwa
Art. 25 Abs. 4 KG [SR 251] oder Art. 6 UWG [SR 241]). In der Literatur wird
angenommen, dass eine Information unter anderem dann als nicht offen-
kundig gilt, wenn eine (rechtliche) Kontrolle des Geheimnisherrn gegen-
über anderen Geheimnisträgern besteht, das heisst, dass ihnen die Ver-
breitung des Geheimnisses mit rechtlichen Mitteln untersagt werden
könnte; vgl. PATRICK SUTTER, in: Zäch et al. [Hrsg.], KG Kommentar, 2018,
Art. 25 N. 18; DERS., in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], Kommentar UWG,
2018, Art. 6 N. 17 f.). Die Ausnahmeklausel des Art. 7 Abs. 1 Bst. g BGÛ
(Geheimnisbegriff) ist sodann nicht auf alle Geschäftsinformationen aus-
gerichtet, über welche die Verwaltung verfügt, sondern nur auf wesentliche
Daten, deren Kenntnisnahme durch die Konkurrenz Marktverzerrungen be-
wirken bzw. dazu führen würde, dass dem betroffenen Unternehmen ein
Wettbewerbsvorteil genommen wird (vgl. BVGE 2014/6 E. 6.4 m.w.H.). Als
Geschäftsgeheimnis kann jede Information bezeichnet werden, die Auswir-
kungen auf das Geschäftsergebnis haben kann. Darunter fallen insbeson-
dere Informationen, die Einkaufs- und Bezugsquellen, Betriebsorganisa-
tion, Preiskalkulation, Geschäftsstrategien, Businesspläne s o w i e
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pauschalen Vorbringen der Beschwerdeführerin ist voraussichtlich auch
nicht konkret dargetan, dass ernsthaft von einem mit einem Verlust von
Wettbewerbsvorteilen zusammenhängenden Schaden auszugehen wäre.
Den Angaben sind etwa keine substanziellen Informationen seitens der
Geschäftsleitung zu entnehmen, die ein ernsthaftes Schadensrisiko für den
Konzern absehbar erscheinen liessen.

Nach dem Gesagten ist voraussichtlich davon auszugehen, dass es sich
bei den strittigen Informationen nicht um Geschäftsgeheimnisse im Sinne
von Art. 7 Abs. 1 Bst. b BG(1) handelt. Damit dürften die von der Beschwer-
deführerin zur Hauptsache beantragte Zugangsverweigerung (bzw. die zu-
sätzlich beantragten Schwärzungen) bezüglich der Rahmenverträge der
übrigen Anbieterinnen unbegründet sein.

5.2.4 Schliesslich dürften auch die Vorbringen der Beschwerdeführerin, die
strittigen Informationen mit der Vorinstanz freiwillig geteilt zu haben, nicht
ausreichen, von einer Ausnahme im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Bst. h BGO
auszugehen. Laut Art. 7 Abs. 1 Bst. h BGÛ kann der Zugang zu amtlichen
Dokumenten eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden, wenn
durch seine Gewährung Informationen vermittelt werden können, die der
Behörde von Dritten freiwillig mitgeteilt worden sind und deren Geheimhal-
tung die Behörde zugesichert hat. Wie eine summarische Prüfung der
Sach- und Rechtslage ergibt, dürften die zur Verfügung gestellten Informa-
tionen Teil des Ausschreibungsverfahrens gewesen sein, was voraussicht-
lich darauf hindeutet, dass die Informationen nicht freiwillig geteilt worden
sind (vgl. BVGE 2013/50 E. 8.3; 2011/52 E. 6.3.3; ISABELLE HANER, in:
BlechtaNasella [Hrsg.], Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, Basler
Kommentar, 4. Auflage 2024, Art. 7 N. 47). Daher gelangt die Ausnahme-
bestimmung des Art. 7 Abs. 1 Bst. h BGÖ voraussichtlich nicht zur Anwen-
dung.

5.3 Zusammengefasst fällt die Hauptsachenprognose in Bezug auf den
geltend gemachten Anspruch auf Einschränkung bzw. Verweigerung des
Zugangs nach Art. 7 Abs. 1 Bst. g und Bst. h BG(5 negativ aus.

5.4 Im Rahmen einer Interessenabwägung ist sodann das Vorbringen der
Beschwerdeführerin, es würde ihr ein nicht wiedergutzumachender Nach-
teil zugefügt, dem Transparenzinteresse bzw. Interesse am Zugang zu den
amtlichen Dokumenten gegenüberzustellen. Zwar ist davon auszugehen,
dass in inhaltlicher Hinsicht das (nach den Worten der Vorinstanz) «struk-
turelle Grundgerüst» s o w i e  d i e  gleichlautenden Z i f fe rn  d e s
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